
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stephan Brandner, René Springer, 
Jürgen Pohl, Uwe Witt und der Fraktion der AfD
– Drucksache 19/31721 –

Ausländische Pflegekräfte in Deutschland, Stand vom 30. Juni 2021

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Mit der Kleinen Anfrage „Ausländische Pflegekräfte in Deutschland“ (auf 
Bundestagsdrucksache 19/2183) wurde unter anderem abgefragt, wie sich seit 
dem Jahr 2000 die Anzahl der ausländischen Pflegekräfte entwickelt hat, die 
in Deutschland tätig sind. Mit dieser Anfrage sollen die bereits vorliegenden 
Daten auf einen aktuellen Stand gebracht werden und zugleich auch einige 
Fragen zum Arbeitswelt-Bericht 2021 geklärt werden (https://www.arbeitswel
t-portal.de/fileadmin/user_upload/awb_2021/210517_Arbeitsweltbericht_b
f.pdf).

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g
Die Bundesregierung hat in der 19. Wahlperiode zahlreiche Maßnahmen für 
eine spürbare Verbesserung im Arbeitsalltag der Pflegekräfte getroffen. Mit 
dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) und dem Gesundheitsversor-
gungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) sind für die Altenpflege Regelungen 
für eine bessere Personalausstattung einschließlich verbindlicher Personal-
bemessungsinstrumente und tarifliche Entlohnung eingeführt worden. Für die 
stationäre Krankenhausversorgung sind mit dem PpSG das Pflegebudget sowie 
Pflegepersonaluntergrenzen für alle bettenführenden Abteilungen eingeführt 
worden. Weiterhin wird jede aufgestockte und jede neue Pflegestelle „am Bett“ 
finanziert.
Zentrale Aufgabe bleibt, den Personalbedarf in der Pflege zu decken und insbe-
sondere die Zahl der Beschäftigen in der Kranken- und Altenpflege zu steigern. 
Dies stellt aufgrund des bereits einsetzenden Rückgangs des inländischen Er-
werbspersonenpotentials eine Herausforderung dar. Der ganz überwiegende 
Teil des Fachkräftebedarfs kann durch inländische Arbeitnehmende gedeckt 
werden. Auslandsanwerbungen können nur eine ergänzende Maßnahme für die 
Gewinnung von Pflegekräften sein.
Ein Großteil der genannten Maßnahmen geht auf die Konzertierte Aktion 
Pflege (KAP) zurück, die von dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG), 
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dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
und dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Jahr 2018 ins 
Leben gerufen wurde. Zusammen mit den Ländern, weiteren Bundesressorts, 
Pflegeberufs- und Pflegeberufsausbildungsverbänden, Verbänden der Pflege-
einrichtungen und Krankenhäuser, den Kirchen, Pflege- und Krankenkassen, 
Betroffenenverbänden, der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege, der Bundesagentur für Arbeit sowie den Sozialpartnern wur-
den umfangreiche Maßnahmen zu den Themenbereichen Ausbildung, Personal-
management, Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung, innovative Versor-
gungsansätze und Digitalisierung, Gewinnung von Pflegekräften aus dem Aus-
land und Verbesserung der Entlohnungsbedingungen in der Pflege vereinbart, 
die im Juni 2019 veröffentlicht wurden. Der Umsetzungsstand der Maßnahmen 
kann dem ersten KAP-Umsetzungsbericht aus November 2020 entnommen 
werden. Dieser enthält zudem Informationen über die dazu erfolgte Gesetzge-
bung: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publ
ikationen/Pflege/Berichte/2020-12-09_Umsetzungsbericht_KAP_barrierefre
i .pdf.
In Kürze wird ein zweiter Bericht veröffentlicht, der den aktuellen Stand zur 
Umsetzung der KAP wiedergibt.

1. Wie viele ausländische Pflegekräfte waren nach Kenntnis der Bundes-
regierung zum 30. Juni 2021 in Deutschland tätig, und wie hat sich deren 
Anzahl seit dem Jahr 2018 verändert (bitte nach Herkunftsländern und 
Jahresscheiben auflisten)?

Nach Angaben der Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
waren im Dezember 2020 rund 218.000 Personen mit einer ausländischen 
Staatsangehörigkeit in Berufen der Berufsgruppe 813 „Gesundheits- und Kran-
kenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe“ und 821 „Altenpflege“ der Klassi-
fikation der Berufe (KldB 2010) beschäftigt, davon waren rund 212.000 sozial-
versicherungspflichtig und rund 6.000 ausschließlich geringfügig tätig. Weitere 
Ergebnisse können Tabelle 1 (Anlage) entnommen werden. Aktuelle Daten 
liegen bis Dezember 2020 vor. In der Beschäftigungsstatistik wird als Jahres-
wert der Juni-Wert ausgewiesen.

2. Aus welchem Grund wirbt die Bundesregierung laut Medienberichten 
Pflegekräfte im Ausland an (https://www.spiegel.de/wirtschaft/jens-spahn-
will-pflegekraefte-aus-mexiko-anwerben-a-1287956.html), obwohl in dem 
Zeitraum von 2014 bis 2019 die Anzahl der arbeitslos gemeldeten Pflege-
kräfte mit ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland gestiegen ist 
(vgl. Arbeitswelt-Bericht, S. 116)?

Arbeitgeber entscheiden in eigener Verantwortung, für Stellenbesetzungen auch 
Anwerbungen von Fachkräften aus Drittstaaten vorzunehmen.
Der Tabelle in der Anlage ist eine Übersicht zur Entwicklung der Arbeitslosen-
zahlen in der Pflege beigefügt. Die Arbeitslosigkeit in der Alten- und Kranken-
pflege war bis zum Beginn der Corona-Krise 2020 in der Tendenz rückläufig. 
Der coronabedingte Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Pflegekräften ist über-
wiegend auf fehlende Beschäftigungsaufnahmen (direkt aus Arbeitslosigkeit 
oder im Anschluss an eine Maßnahme) sowie auf ausgebliebene arbeitsmarkt-
politische Maßnahmen in Folge der Eindämmungsmaßnahmen zurückzuführen.
Die demografische Entwicklung, aber auch der medizinische Fortschritt haben 
bereits in der Vergangenheit dazu geführt, dass der Bedarf an Pflegepersonal in 
der Kranken- und Altenpflege gestiegen ist. Diese Entwicklung wird sich 
weiter fortsetzen.
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3. Welche weiteren Maßnahmen hat die Bundesregierung seit dem Jahr 2018 
ggf. unternommen, um ausländische Pflegekräfte anzuwerben?

In Drittstaaten führt die BA gemeinsam mit der Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) seit dem Jahr 2012 das Programm „Triple Win“ durch. 
Dieses hat zum Ziel, Pflegefachkräfte aus dem Ausland anzuwerben und wird 
derzeit mit den Ländern Bosnien und Herzegowina, Philippinen und Tunesien 
durchgeführt. Aus Vietnam werden im Rahmen des „Triple Win“-Programms 
Auszubildende für die Pflege angeworben. Des Weiteren wirbt die BA Pflege-
fachkräfte aus Mexiko und Brasilien an. Aus El Salvador werden seit dem Jahr 
2019 Auszubildende für die Altenpflege gewonnen. Alle Aktivitäten erfolgen 
im Sinne der fairen Migration in Abstimmung mit staatlichen Partnern vor Ort.
Innerhalb der Europäischen Union (EU) ist das Ziel von EURES (European 
Employment Services) der Ausgleich der europäischen Arbeitsmärkte zu fairen 
Bedingungen. Als EURES-Mitglied führt die BA Projekte zur Anwerbung aus-
ländischer Fachkräfte nur in Absprache mit den Partner-Ländern innerhalb 
Europas durch. Seit dem Jahr 2018 wurden BA-seitig neun Vorhaben um-
gesetzt, bei denen ausländische Pflegekräfte angeworben wurden. Involviert 
waren hierbei Italien, Spanien, Portugal, Estland, die Slowakei, Slowenien, 
Griechenland, Ungarn, Bulgarien und Rumänien.

4. Welche Projekte und Kooperationen wurden von Seiten der Bundesregie-
rung seit dem Jahr 2018 unterstützt, um ausländische Pflegekräfte anzu-
werben oder fortzubilden?

Ergänzend zu den Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik und der Sprachförde-
rung, die unter bestimmten Voraussetzungen auch bei Auslandsanwerbungen 
von Pflegekräften in Anspruch genommen werden können, setzt die Bundes-
regierung die Beschlüsse der KAP zur Gewinnung von Pflegekräften im Aus-
land um. Maßnahmen in Federführung des BMG sind beispielsweise die Ent-
wicklung eines Gütesiegels zur ethisch hochwertigen Anwerbung von Pflege-
fachkräften mit Einbezug der Förderung eines betrieblichen Integrationsmana-
gements, die Unterstützung im Visumverfahren, Berufsanerkennung, Arbeits- 
und Aufenthaltserlaubnis und Maßnahmen zur Erleichterung der Anerkennung 
der ausländischen Berufsqualifikationen. Zudem können Arbeitgeber unter be-
stimmten Voraussetzungen zeitlich befristet Kostenzuschüsse zur Auslands-
anwerbung erhalten.
Beispiele für weitere Maßnahmen in Federführung weiterer Bundesministerien 
sind die Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes durch Bund und 
Länder, die Potenzialanalyse für die Fachkräftegewinnung in Drittstaaten durch 
die BA, die Zentrale Servicestelle Berufsanerkennung (ZSBA), Maßnahmen 
zur Unterstützung des Spracherwerbs, Maßnahmen zur Gewinnung junger 
Menschen aus Drittstaaten zur Durchführung einer Ausbildung in Deutschland. 
Nutzbar sind hierbei auch die Angebote des bundesweiten Förderprogramms 
„Integration durch Qualifizierung“ (IQ), das aus Mitteln des BMAS und des 
Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert wird. Es fördert bereits seit dem 
Jahr 2005 die qualifikationsadäquate Integration von Migrantinnen und Mi-
granten in den Arbeitsmarkt. Zentrale Angebote sind v. a. die Anerkennungs- 
und Qualifizierungsberatung sowie Qualifizierungen im Kontext des Anerken-
nungsgesetzes. Diese Angebote stehen grundsätzlich auch Personen mit einer 
im Ausland erworbenen Berufsqualifikation offen, die bereits in Deutschland 
leben oder in Deutschland als Pflegefachkraft arbeiten möchten. IQ kooperiert 
mit den zentralen Akteuren der Fachkräfteeinwanderung.
Die Bundesregierung berichtet regelmäßig zum Stand der Umsetzung der Be-
schlüsse der KAP.
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5. Wie groß ist nach Kenntnis der Bundesregierung die sich künftig verschär-
fende Versorgungslücke durch fehlendes Pflegepersonal (vgl. Arbeitswelt-
Bericht, S. 98), und welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung 
zu ergreifen, um diese Versorgungslücke zu schließen?

Die Bundesregierung nimmt zu Kenntnis, dass es unterschiedliche Prognosen 
über die Arbeitsmarktentwicklung in der Pflege gibt. Zu den vielfältigen und 
umfangreichen Maßnahmen der Bundesregierung wird auf die Vorbemerkung 
der Bundesregierung sowie auf die dort genannten Umsetzungsberichte zur 
KAP verwiesen.
Die Bundesregierung hat zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Perso-
nalsituation in der Pflege getroffen. Ergänzend zu der Vorbemerkung der 
Bundesregierung wird auf Folgendes hingewiesen:
Mit dem PpSG wurde bereits im Jahr 2019 die Finanzierung zusätzlicher 
13 000 Pflegefachkraftstellen für zugelassene vollstationäre Pflegeeinrichtun-
gen sichergestellt. Mit dem Gesetz sollen spürbare Verbesserungen im Alltag 
der Pflegekräfte durch eine bessere Personalausstattung und bessere Arbeitsbe-
dingungen in der Pflege erreicht werden. Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt, 
um die Pflege und Betreuung der Patientinnen und Patienten und Pflegebedürf-
tigen weiter zu verbessern. Um die Personalausstattung in der Pflege im Kran-
kenhaus zu verbessern, wurde jede zusätzliche und jede aufgestockte Pflege-
stelle „am Bett“ vollständig von den Kostenträgern refinanziert. Weiterhin wur-
de die Krankenhausvergütung ab dem Jahr 2020 auf eine Kombination von 
Fallpauschalen und einer Pflegepersonalkostenvergütung umgestellt. Dieses 
Pflegebudget berücksichtigt die Aufwendungen für den krankenhausindividuel-
len Pflegepersonalbedarf und die krankenhausindividuellen Pflegepersonalkos-
ten für die unmittelbare Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen. 
Außerdem wurden die Rahmenbedingungen zur Schaffung von mehr Ausbil-
dungsplätzen verbessert, u. a. durch eine verbesserte Refinanzierung von Aus-
bildungsvergütungen und die Möglichkeit einer Förderung von Investitionen in 
Ausbildungsstätten im Rahmen des um vier Jahre verlängerten Krankenhausst-
rukturfonds. Die Maßnahmen zeigen erste Erfolge. Die Zahl der Beschäftigten 
in der Alten- und Gesundheitspflege ist trotz Corona-Pandemie bis Oktober 
2020 weiter gestiegen auf derzeit 1,77 Millionen sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigte. Das sind 43 300 mehr als ein Jahr zuvor (Presseinformation 19 
der Bundesagentur für Arbeit vom 7. Mai. 2021).
Durch das Gesundheitsversorgungs- und Pflegeverbesserungsgesetz (GPVG) 
werden zudem seit dem 1. Januar 2021 zusätzlich 20 000 Pflegehilfskraftstellen 
finanziert.
Das kürzlich in Kraft getretene Pflegepaket im Gesundheitsversorgungsweiter-
entwicklungsgesetz (GVWG) hat darüber hinaus zentrale Schritte für die Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen und Entlohnung in der Altenpflege um-
gesetzt: Ab 1. September 2022 werden in der Pflegeversicherung nur noch 
Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen, die ihre Pflege- und Betreu-
ungskräfte nach Tarif bezahlen. Der Pflegeberuf wird zudem attraktiver ge-
macht, weil die Pflegekräfte mehr Eigenverantwortung in der Versorgung erhal-
ten.

6. Welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung zu ergreifen, um 
arbeitslose deutsche Pflegekräfte wieder in den Arbeitsmarkt zu reintegrie-
ren?

Die berufsspezifischen Arbeitslosenquoten in der Pflege sind mit Ausnahme 
des Anforderungsniveaus Helfertätigkeiten niedrig. Arbeitslosen Pflegekräften 
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stehen alle Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsinstrumente des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch (SGB III) zur Verfügung. Dazu zählt ein Recht auf Beratung 
und Vermittlung. Art und Umfang der Beratung richten sich dabei nach dem 
Beratungsbedarf der Ratsuchenden. Die Beratung kann daher zum Beispiel die 
Erteilung von Auskunft und Rat zur beruflichen Entwicklung sowie zu den 
Möglichkeiten der beruflichen Bildung umfassen. Die Vermittlung ist auf den 
Ausgleich am Arbeitsmarkt gerichtet und umfasst alle Tätigkeiten, mit denen 
Arbeitsuchende mit Arbeitgebern zur Begründung eines Beschäftigungsverhält-
nisses zusammengeführt werden sollen. Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit 
bedrohte Pflegekräfte können zudem bei der Anbahnung oder Aufnahme einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung aus dem Vermittlungsbudget gefördert 
werden, wenn dies für die berufliche Eingliederung erforderlich ist. Das bein-
haltet beispielsweise die Förderung von Bewerbungs- oder Umzugskosten. 
Außerdem kann die berufliche Eingliederung dieser Personen mit Maßnahmen 
zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung unterstützt werden. Zweiter 
Schwerpunkt sind Instrumente zur Förderung der beruflichen Weiterbildung. 
Um die Arbeitsmarktintegration zu verbessern, leistet die Bundesagentur für 
Arbeit durch Förderung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wichtige 
Beiträge. Von der mit dem Qualifizierungschancengesetz und dem Arbeit-von-
morgen-Gesetz fortentwickelten Weiterbildungsförderung für Beschäftigte und 
dem Rechtsanspruch auf Förderung einer beruflichen Nachqualifizierung profi-
tiert der Pflegebereich weit überdurchschnittlich. Mit rund 9.400 von den 
Agenturen für Arbeit und Jobcentern geförderten neuen Eintritten in Pflege-
umschulungen wurde im Jahr 2019 ein neuer Höchstwert erreicht. Im Jahr 2020 
entfielen rund 40 Prozent der Arbeitsentgeltzuschüsse auf Zuschüsse an Arbeit-
geber für die Weiterbildung Beschäftigter im Pflegebereich. Von den Maßnah-
men profitieren ausländische und deutsche Pflegekräfte gleichermaßen.

7. Besteht nach Ansicht der Bundesregierung die Gefahr, dass qualifizierte 
Pflegekräfte durch andere EU-Mitgliedstaaten aus Deutschland abgewor-
ben werden (die Antwort bitte begründen)?

Wenn ja, welche Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung ggf. zu er-
greifen, um die Abwerbung von qualifizierten Pflegekräften durch andere 
EU-Mitgliedstaaten (vor allem durch höhere Löhne) zu verhindern?

8. Beabsichtigt die Bundesregierung Maßnahmen zu ergreifen, um qualifi-
zierte Pflegekräfte langfristig an den Standort Deutschland zu binden, und 
wenn ja, welche?

Die Fragen 7 und 8 werden wegen des Sachzusammenhangs gemeinsam beant-
wortet.
In der Europäischen Union besteht Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlas-
sungsfreiheit auch für Pflegekräfte, die Unionsbürger sind. Ziel der Bundes-
regierung ist, durch Maßnahmen zur Verbesserung der Situation für die Pflege-
kräfte die Beschäftigungssituation in der Pflege zu stabilisieren und zu ver-
bessern.
Darüber hinaus ist der Bundesregierung nicht bekannt, ob es durch private Ver-
mittlungsdienste oder Arbeitgeber aus anderen EU-Mitgliedstaaten Abwerbun-
gen qualifizierter Pflegekräfte aus Deutschland gibt.
Es ist grundsätzlich Aufgabe der Unternehmen, Maßnahmen zu ergreifen, um 
eigene Fachkräfte zu binden.
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